
Antrag zur Änderung der Turnierordnung §54 Absatz 4 

 

Die JHV möge folgende Änderung der Turnierordnung von §54 Absatz 4 beschließen. 

 

Alt 

(4) Termine 

a) Die Termine für die Wettkämpfe werden von der Spielleitung festgelegt und sind aus der 
Paarungstabelle ersichtlich. 

b) Die Termine d er Runden 1 bis 3 richten sich nach den Terminen der übergeordneten Klassen. 
Alle drei Runden sind so anzusetzen, dass alle übergeordneten Klassen mit mittelschwäbischer 
Beteiligung zum angesetzten Termin bereits gespielt haben bzw. auch an diesem Termin 
spielen. 

c) Die Wettkämpfe finden grundsätzlich am Samstag statt und beginnen um 18.00 Uhr. 

 

Neu 

(4) Termine 

a) Die Termine für die Wettkämpfe werden von der Spielleitung festgelegt und sind aus der 
Paarungstabelle ersichtlich.  

b) Die Termine d er Runden 1 bis 3 richten sich nach den Terminen der übergeordneten Klassen. 
Alle drei Runden sind so anzusetzen, dass alle übergeordneten Klassen mit mittelschwäbischer 
Beteiligung zum angesetzten Termin bereits gespielt haben bzw. auch an diesem Termin 
spielen.  

c) Die Wettkämpfe finden samstags statt und beginnen um 18.00 Uhr. In der untersten Liga 
beginnen die Wettkämpfe um 16:00. 

 

Begründung: 

Vereine mit meist jugendlichen Spielern soll die generelle Möglichkeit gegeben werden bereits 
um 16:00 das Mannschaftsspiel zu starten. 


